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	A-Geschäft

	Sitzung vom 25. März 2025
	

	Versandt am Datum
	

	
	

	
	

	
	Öffentlich 





Gesetzgebung
Änderung der Verordnung zum Schulgesetz

Der Regierungsrat,

gestützt auf § 47 Abs. 1 Bst. d der Verfassung des Kantons Zug (Kantonsverfassung, KV) vom 31. Januar 1894 (BGS 111.1) und nach Einsicht in den entsprechenden Verordnungsentwurf der Direktion für Bildung und Kultur, 

beschliesst:

1. Der Entwurf der Direktion für Bildung und Kultur betreffend Änderung der Verordnung zum Schulgesetz (Schulverordnung; SchulV) vom 7. Juli 1992 (BGS 412.111) wird in 1. Lesung verabschiedet.

2. Die Direktion für Bildung und Kultur wird ermächtigt und beauftragt, zum Ergebnis der 1. Lesung bis am 9. Juni 2025 eine externe Vernehmlassung durchzuführen.

3. Die Direktion für Bildung und Kultur wird beauftragt, die Vernehmlassungsantworten auszuwerten und die Verordnung zum Schulgesetz dem Regierungsrat zur zweiten Lesung vorzulegen.

4. Mitteilung per E-Mail an:
· Direktion für Bildung und Kultur (info.dbk@zg.ch)
[bookmark: BkMod_001]

Regierungsrat des Kantons Zug



	Andreas Hostettler
	Tobias Moser

	Landammann
	Landschreiber

	
	







A. Ausgangslage

Bis anhin enthielt die Schulgesetzgebung[footnoteRef:1] keine Bestimmungen zur schulergänzenden Betreuung. Mit Beschluss vom 30. Januar 2025 hat der Kantonsrat das SchulG in diesem Punkt geändert: Die schulergänzende Betreuung wurde als gemeindlicher Schuldienst verankert. Die Gemeinden müssen bis spätestens zum Beginn des Schuljahrs 2030/31 ein bedarfsgerechtes Angebot bereitstellen, im Gegenzug finanziert der Kanton diese gemeindlichen Angebote mit.[footnoteRef:2] Die Referendumsfrist für das teilrevidierte SchulG läuft bis zum 7. April 2025. Verstreicht diese unbenutzt, kann das Gesetz sofort in Kraft treten. Für diesen Fall ist vorgesehen, dass der Kanton die bereits bestehenden gemeindlichen Angebote ab dem Schuljahr 2025/26 mitfinanziert. [1:  Schulgesetz (SchulG) vom 27. September 1990 (BGS 412.11) und Verordnung zum Schulgesetz (Schulverordnung; SchulV) vom 7. Juli 1991 (BGS 412.111)]  [2:  vgl. Kantonsratsvorlage Nr. 3625.1 – 17526, Kapitel 8.2] 



B. Zusammenfassung der Anpassungen im Schulgesetz

Die Teilrevision des Schulgesetzes bezweckt zweierlei: Zum einen erfolgt ein Wechsel hin zu einem nachfrageorientierten Angebot und zum andern beteiligt sich der Kanton neu finanziell an einer Aufgabe, die bis dato vollständig in den Händen der Einwohnergemeinden lag. Die Kinder und Jugendlichen sollen weiterhin ihren ausserschulischen Verpflichtungen nachkommen können, wie z. B. Unterricht der Musikschulen oder Trainings in Sportvereinen besuchen. Der Ausbau der schulergänzenden Betreuung ändert auch nichts an der geteilten Verantwortung von Elternhaus und Schule für das schulische Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen. Die Erledigung der Hausaufgaben, wozu auch die selbständige Prüfungsvorbereitung zählt, kann während der schulergänzenden Betreuung stattfinden. Die schulergänzende Betreuung entbindet die Erziehungsberechtigten nicht davon, am Abend mit dem Kind auf den vergangenen Schultag zurück- und auf den kommenden Schultag vorauszuschauen sowie die entsprechenden Vorkehrungen für einen gelingenden Schulalltag nach eigenem Ermessen zu treffen. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag bleibt eine gemeinsame Aufgabe – wie in § 3 Abs. 1 SchulG festgelegt.

Die neuen Bestimmungen im Schulgesetz schaffen einen einheitlichen Rahmen zum Angebot der schulergänzenden Betreuung – mit einem garantierten und insbesondere erwerbskompatiblen Angebot sowie einer Ferienbetreuung. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens werden die Gemeinden wie bis anhin einen Gestaltungspielraum haben, womit sie bestmöglich auf die Bedürfnisse vor Ort reagieren können.


C. Revision der Schulverordnung

Die vorliegende Revision der Schulverordnung regelt Umfang, Abgrenzung und Finanzierung der schulergänzenden Betreuung.



D. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

Titel nach § 17a (neu) 
3.3 Schulergänzende Betreuung

§ 17b Modulare Betreuungsangebote während der Schulwochen (neu)
Die Module der schulergänzenden Betreuung stehen in Ergänzung zu den Unterrichts- und Blockzeiten der gemeindlichen Schulen, so dass für Kinder ab dem freiwilligen Kindergarten von Montag bis Freitag, von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr, eine lückenlose Betreuung gewährleistet ist. Die Stundenpläne der Primarstufe sind gemäss § 4 Abs. 2 des Reglements zum Schulgesetz (Schulreglement; SchulR) vom 10. Juni 1996 (BGS: 412.112) so gestaltet, dass alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe einer Gemeinde an allen Vormittagen gleichzeitig den Unterricht besuchen oder sich in der Obhut der Schule befinden. Im obligatorischen Kindergarten gilt an mindestens vier Vormittagen eine minimale Unterrichtsdauer von drei Stunden (vgl. § 4 Abs. 3 SchulR). 

Auf der Oberstufe beschränkt sich die Angebotspflicht der schulergänzenden Betreuung auf einen Aufenthaltsraum für die Mittagspause (§ 43 Abs. 5 Satz 2 SchulG). Wenn eine Gemeinde in der Oberstufe eine Mittagsverpflegung anbietet, kann sie diese gegenüber dem Kanton abrechnen. Nicht abgerechnet werden kann jedoch der «blosse Aufenthalt» von Schülerinnen und Schülern im Aufenthaltsraum. 

Weiter sind die Module der schulergänzenden Betreuung altersgerecht ausgestaltet. Kindern mit besonderen Bedürfnissen tragen die Schulen mit individuellen Lösungen Rechnung. Die schulergänzende Betreuung muss auch während Weiterbildungen der Lehrpersonen gewährleistet sein. Die Nachmittagsbetreuung kann in zwei Module aufgeteilt werden, womit die Möglichkeit besteht, ein Modul oder beide auszuwählen.

Schülerinnen und Schüler werden während der schulergänzenden Betreuung nicht auf Prüfungen vorbereitet. Vielmehr erledigen sie die Prüfungsvorbereitung im Sinne von Hausaufgaben während der Hausaufgabenbetreuung. Von der Hausaufgabenbetreuung ist die Hausaufgabenhilfe abzugrenzen, welche die Gemeinden anbieten können. Hausaufgabenhilfe im Sinne von Nachhilfe ist kein Angebot der schulergänzenden Betreuung und steht allen Schülerinnen und Schülern offen – also auch denjenigen, welche nicht bei der schulergänzenden Betreuung angemeldet sind.

Der Besuch von Instrumentalunterricht und Vereinssport aus der schulergänzenden Betreuung heraus ist möglich. Für einen allfällig nötigen Transport ist die Schülerin oder der Schüler bzw. sind deren bzw. dessen Erziehungsberechtigte verantwortlich. 

Die Kinder und Jugendlichen gelangen grundsätzlich selbständig bzw. in Verantwortung ihrer Erziehungsberechtigten in die schulergänzende Betreuung und wieder nach Hause.

§ 17c Betreuung während der Weihnachtsferien und Feiertage (neu)

Vorab ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass im neuen § 43 Abs. 6 SchulG Folgendes verankert ist: «Die Gemeinden stellen ein bedarfsgerechtes Angebot an Ferienbetreuung während acht Wochen von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Kinder ab dem freiwilligen Kindergarten bis Ende Primarschule sicher. Die Gemeinden können das Angebot gemeindeübergreifend sicherstellen.» Nachstehende Präzisierung wird auf Verordnungsebene erwähnt:


Absatz 1
An eidgenössischen und kantonalen Feiertagen findet keine schulergänzende Betreuung statt. Ebenso findet während den Weihnachtsferien keine schulergänzende Betreuung statt.

§ 17d Qualitätsangaben (neu)
Die Verordnung zum Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsverordnung, KiBeV) vom 14. November 2006 (BGS 213.42) und der dazugehörige Anhang gelten auch für die schulergänzende Betreuung. Die aktuell gültigen Qualitätsanforderungen sind den nachfolgend aufgeführten Pauschalen hinterlegt. Die Qualitätsanforderungen der KiBeV werden durch den Regierungsrat überarbeitet werden. Wenn sie sich per Saldo verschärften –wovon aktuell nicht auszugehen ist –, würde eine Erhöhung der Pauschalen aufgrund von Strukturvorgaben im Sinne des neuen § 43 Abs. 8 SchulG geprüft. Wenn sie sich per Saldo reduzierten, würde hingegen auf eine Anpassung der Pauschalen verzichtet.

§ 17e Pauschalen (neu)

Absatz 1 Bst. a
Der Kanton beteiligt sich mit Pauschalen an den Aufwendungen der Gemeinden für die schulergänzende Betreuung. Auf S. 26 des Berichts und Antrags des Regierungsrats vom 12. Dezember 2023 zu «Zug+ flächendeckende Sicherstellung der Kinderbetreuung: Änderung des Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz; KiBeG); Änderung des Schulgesetzes (SchulG)» (Vorlage Nr. 3652.1 – 17526) wird der Aufwand von 10 Franken pro Kind und Betreuungsstunde, an welchen sich der Kanton mit einem Drittel der Kosten (Stundenpauschale von 3,33 Franken pro Schüler/in) beteiligt, hergeleitet.

In Anlehnung an das Modell der kantonalen Subventionierung der gemeindlichen Musikschulen wird somit eine Pauschale definiert, die sich an den tatsächlich in der Gemeinde erbrachten Betreuungsstunden orientiert und nicht wie die Normpauschale im Bereich der Volksschule pro Schülerin und Schüler ausgerichtet wird. Die Kompetenz zur Festlegung und Anpassung der Pauschale ist – wiederum in Analogie zu den bestehenden Pauschalen – via Schulgesetz (§ 43 Abs. 7) an den Regierungsrat delegiert worden.

Absatz 1 Bst. b
Die Ferienbetreuung dauert von 7.00 bis 18.00 Uhr. Die Qualitätsvorgaben bezüglich Ausbildungsanforderungen an das Personal, Betreuungsschlüssel etc. gelten auch für die Ferienbetreuung. Während der Schulferien wird, anstatt wie üblicherweise in der schulergänzenden Betreuung mit einem Stundentarif, mit einer Tagespauschale gerechnet, da das Angebot auch nur tage- respektive wochenweise gebucht werden kann. Entsprechend beträgt die Tagespauschale 36,67 Franken pro Schüler/in (11 [h] * 3,33 Franken [Stundenpauschale]).

Absatz 1 Bst. c und d
Auf S. 27 des Berichts und Antrags des Regierungsrats vom 12. Dezember 2023 zu «Zug+ flächendeckende Sicherstellung der Kinderbetreuung: Änderung des Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz; KiBeG); Änderung des Schulgesetzes (SchulG)» (Vorlage Nr. 3652.1 – 17526) wird dargelegt, dass aufgrund des höheren Betreuungsbedarfs der Aufwand für die schulergänzende Betreuung von separativ beschulten Sonderschülerinnen und -schülern nicht 10 Franken, sondern 25 Franken beträgt. Davon übernimmt der Kanton wiederum einen Drittel der Kosten, was zu einer Stundenpauschale von 8,33 Franken pro Schüler/in führt. Auch bei integrativ beschulten Sonderschülerinnen und -schülern ist der Betreuungsaufwand tendenziell höher, weshalb sich eine vom Kanton finanzierte Stundenpauschale von 6,67 Franken pro Schülerin und Schüler ergibt. Was die Organisation des Angebots anbelangt, so wird eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Sonderschulen und gemeindlichen Schulen von zentraler Bedeutung sein.

[bookmark: _Hlk190878629]Absatz 2
Die Pauschalen entsprechen einem Stand von 105,2 Indexpunkten (September 2024; Dezember 2010 = 100). Auf die Pauschalen wird jährlich der gleiche Teuerungsausgleich gewährt, wie er gemäss Regierungsratsbeschluss auf die Jahresgehälter des Staatspersonals ausbezahlt wird. 

Absatz 3:
Die Höhe der Elternbeiträge können die Gemeinden festlegen.

Absätze 4 und 5
Die Grundlage für die Überprüfung der Korrektheit der gemeldeten Anzahl Betreuungsstunden bilden die Rechnungsstellungen an die Erziehungsberechtigten. 

§ 39 Aufgehobene Erlasse
Absatz 1 Bst. a bis e
Sämtliche Erlasse der Bestimmungen Bst. a – e wurden mit Inkrafttreten der Schulverordnung im Jahr 1992 aufgehoben. Daher macht es Sinn, § 39 SchulV aufzuheben.

§ 41 Inkrafttreten
Absatz 1
Die Schulverordnung ist am 1. August 1992 in Kraft getreten. Somit kann auch diese Bestimmung aufgehoben werden.

§ 40 (Übergangsbestimmungen) wurde bereits aufgehoben. Folglich kann das gesamte Kapitel 11 (Übergangs- und Schlussbestimmungen) aufgehoben werden. 


E. Finanzielle Auswirkungen

Auf die finanziellen Auswirkungen wurde bereits in der Kantonsratsvorlage Nr. 3625.1 – 17526 eingegangen. Was die schulergänzende Betreuung betrifft, wurde in der Zwischenzeit entschieden, dass es auch für die integrativ beschulten Sonderschülerinnen und -schülern einen erhöhten Tarif braucht, da der Betreuungsaufwand tendenziell höher. Deshalb ergibt sich eine vom Kanton finanzierte Stundenpauschale von 6,67 Franken pro Schülerin und Schüler.


Beilagen.
- Beilage 1: Erlasstext
- Beilage 2: Synopse
- Beilage 3: Liste Vernehmlasungsadressaten
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	[bookmark: BkMod_007]Information nötig1
	 nein
	 ja, intern

	
	
	 ja, extern

	
	
	

	Veröffentlichung
	 im Organisationshandbuch OHB, RRB mit oder ohne Erwägungen 

	
	
	

	
	 in der GVP (Direktion liefert an info.bgs@zg.ch, SKA)

	
	

	
	 im Internet unter der Rubrik «Organisationen mit staatlichem Leistungsauftrag» (Die Direktion liefert den ausgefüllten Raster auf der Folgeseite an info.staatskanzlei@zg.ch)

	
	
	

	Zuständig
Regierungsrat
	
mittels
	
Veröffentlichung auf

	
	 Medienkonferenz2
	 Internet

	
	 Medienmitteilung2
	 Intranet

	
	 Info des Regierungsrats3
	 Sonstiges

	
	 sofort    1 Woche	 später
			

	
	
	

	Zuständig
	mittels
	Veröffentlichung auf

	 Direktion
	 Medienkonferenz2
	 Internet

	 Staatskanzlei
	 Medienmitteilung2
	 Intranet

	 Amt
	 Sonstiges
	 Vernehmlassungen im Internet  
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Vernehmlassung zur Änderung der Schulverordnung
Die beabsichtigte Änderung der Schulverordnung führt die neuen Bestimmungen des Schulgesetzes zur schulergänzenden Betreuung näher aus. Hintergrund ist das Programm «Zug+», das eine flächendeckende und bedarfsgerechte Kinderbetreuung sicherstellen soll. Künftig wird eine Betreuung für Kinder ab dem Kindergarten, einschliesslich Ferienzeiten, gewährleistet.
Die Gemeinden bleiben für die konkrete Ausgestaltung zuständig, erhalten jedoch einen finanziellen Beitrag vom Kanton. Die neuen Regelungen umfassen unter anderem Modulangebote, Qualitätsanforderungen und Kostenpauschalen. Die Betreuung erfolgt in modularer Form und orientiert sich an den Blockzeiten der Schulen. Eine Ferienbetreuung ist für acht Wochen im Jahr vorgesehen, ausgenommen sind Weihnachtsferien und gesetzliche Feiertage.




Kontakt: 
Stephan Schleiss, Regierungsrat
Tel. +41 594 37 48
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